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Der Bürgermeister informiert!  
 

Liebe Lochnerinnen und Lochner! 
 
 
 
 
Der Winter ist vorbei und die ersten Frühlingsboten ziehen ins Land. 
Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei unseren Bauhofmitarbeitern, der Firma Maier und 
der OÖ Landesstraßenverwaltung für die geleisteten Arbeiten und ihren Einsatz im Rahmen des 
Winterdienstes bedanken. Die Schneemengen waren zwar genug um die Räumdienste zu be-
schäftigen, aber leider zu wenig, um ein längerfristiges Langlaufen zu ermöglichen. Trotzdem 
möchte ich mich bei Albert Kreiseder für das Spuren der Loipe sowie bei allen betroffenen 
Grundeigentümern sehr herzlich bedanken.  
 
Beinahe ohne Winterpause wurde auch beim neuen Kindergarten auf Hochtouren gearbeitet. 
Die Außenfassade ist fast fertig. Innen werden bereits die Akustikdecken montiert und die Böden 
verlegt. Die Zusammenarbeit mit dem Architekten, dem Totalübernehmer und den ausführen-
den Firmen funktioniert bestens. Einem Einzug im Sommer steht somit nichts im Wege. 
 
Dazu hat auch der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.02.2023 einstimmig beschlossen, das 
gesamte bestehende Kindergartenpersonal und somit auch die zusätzliche dritte Betreuungs-
kraft je Gruppe zu übernehmen und zu finanzieren. Weiters wurden die erforderlichen Rahmen-
bedingungen (Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungsordnung sowie Tarifordnung) ge-
schaffen. Somit ist in unserer Gemeinde weiterhin eine qualitative und bedarfsorientierte Kin-
derbetreuung gewährleistet.  
 
In den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgungsanlagen, Hochwasserschutz 
Lochen, Straßenbau- und Sanierung, Volksschule Erweiterung/Sanierung, Neubau Feuerwehr-
haus, Bauhof sowie Musikprobenraum befinden wir uns in der Vorplanung und Ausarbeitung 
von entsprechenden Konzepten und Programmen.  
 
Ein herzlicher Dank gilt dem UFC Lochen am See für die tatkräftige Mithilfe bei der Sanierung 
der Dachuntersicht im Bereich der Ausschank bzw. der Tribüne.  
 
Am 26.02.2023 wurde ein neues Feuerwehrkommando gewählt. Ich darf dem neugewählten 
Kommando gratulieren und viel Erfolg wünschen, ebenso möchte ich mich bei den Mitgliedern 
des scheidenden Kommandos für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle unse-
rer Gemeinde sehr herzlich bedanken. 

 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/euch allen frohe Ostern! 

 
 
 
 

Bürgermeister Alfred Scherr 
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Wir gratulieren zum Geburtstag 

 

80. Geburtstag 85. Geburtstag 85. Geburtstag 85. Geburts tag 

Andreas Schlader Stefan Emminger Franz Mackinger Pauline Pöschl 
Babenham Kerschham Kerschham Keltenstraße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. Geburtstag 90. Geburtstag 91. Geburtstag 92. Geburts tag 

Josef Stockinger Maria Pommer Hilda Berner Frieda Kranzinger 
Stein Astätt Feldbach Tannberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. Geburtstag 94. Geburtstag  …zur Goldenen Hochzeit 

Josef Maderegger  Heinrich Enhuber         Maria     Stefan Emminger 
Keltenstraße Babenham  
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Wir gratulieren nachträglich zu folgender Geburt 2022 

 

Lia-Marie Langeder 25. November 2022 Stein 

 

Wir gedenken ebenso unseren Verstorbenen 2022 

 
Walter Leitl 06. Dezember 2022 Gunzing 
Pauline Auer 24. Dezember 2022 Stullerding 
 
 

Auszeichnung 
 

Bei der heurigen „Gartenland-Tour“ 
wurden am 28.02.2023 im Veran-
staltungssaal Braunau die Preisträ-
ger der Garten-Trophy 2022 gekürt.   
Veranstaltet wird die Gartenland-
Tour vom Gartenland OÖ und der LK 
OÖ, sie findet im Dreijahresrhyth-
mus statt. 
 
In der Kategorie „Das schönste 
Wohnhaus“ wurde  
Claudia Schober-Meister  
ausgezeichnet und freute sich über 
ihren Scheck der OÖ Gärtner, einer Plakette und den schönen Blumenstrauß. 
  

Die Gemeinde Lochen am See gratuliert sehr zu dieser Auszeichnung und wünscht 
weiterhin viel Erfolg. 

              

Aus dem Gemeindeamt 
 

10-jähriges Dienstjubiläum 
Roman Sporn, unterstützt uns bereits seit 10 Jahren als Bauhofmitarbeiter.  
 

 
 
 
 
 

10-jähriges Dienstjubiläum 
Nina Reitshammer, Mitarbeiterin im Bürgerservice ist seit 01.02.2013 im  
Gemeindeamt beschäftigt.  
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40-jähriges Dienstjubiläum 
Gerhard Voggenberger, unterstützt uns bereits seit sage und 
schreibe 40 Jahren im Gemeindeamt Lochen am See.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -  

Vorgestellt 
 
Hallo, mein Name ist Lena Schimmerl, ich bin 20 Jahre alt und wohne in  
Lochen am See. Nach meiner Lehre als Bürokauffrau arbeitete ich noch knapp 
zwei Jahre im selben Unternehmen.  
Da die Gemeinde mir eine abwechslungsreiche Arbeit mit den Bürgern bietet, 
habe ich aufgrund der Stellenausschreibung die Chance  
ergriffen und mich beworben. 
In meiner Freizeit bin ich gerne mit Freunden und Familie beisammen und  
backe gerne. 
 

Spende für die Mittelschule 
 
Die Firma Maislinger Wohnideen aus Neumarkt am Wallersee spendete im 
Zuge des Projektes „Schule in Form-gemeinsam.gesund.lernen“ für die Mit-
telschule Lochen am See einen Dampfgarer der Marke Miele DG. 
  
Vielen Dank an die Firma Maislinger Wohnideen für diese großzügige 
Spende!  
 
 
 
 
 
 

Blackout: Ein Stromausfall der alles verändert  
 
Tagelang kein Strom! Licht und Heizung funktionieren nicht mehr, die Lebensmittelversorgung 
ist nicht mehr gewährleistet - die Supermärkte bleiben geschlossen, die Wasserversorgung fällt 
aus, die öffentliche Ordnung ist nicht mehr sichergestellt, Kommunikationsmittel wie Telefon und 
Internet funktionieren nicht mehr. Das Katastrophenszenario “Blackout” wird immer realistischer, 
Experten stellen sich heutzutage nicht mehr die Frage, ob so ein Blackout auftritt, sondern wann. 
  
Der Zivilschutzverband klärt daher auf, was für den Fall der Fälle zu tun ist und informiert am 
Mittwoch, 31.05.2023 um 19:30 Uhr in der Mittelschule Lochen am See wie es zu einem 
solchen Blackout kommen kann und über notwendige Vorsorgemaßnahmen.  
 
Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, nähere Informationen zum OÖ Zivilschutz gibt es unter 
www.zivilschutz-ooe.at  

Foto: Privat 
von links: AL Thomas Hofbauer,  
Direktor Erich Enthammer,  
Andrea Huber Kochlehrerin der Mittelschule,
Friedrich Maislinger GF- Maislinger Wohnideen 

Lena Schimmerl 

Ich bedanke mich für eure umsichtige und  
gewissenhafte Arbeit und freue mich auf eine weitere 

gute Zusammenarbeit. 

 
Vielen Dank für Eure Treue! 

Bgm. Alfred Scherr 
 

http://www.zivilschutz-ooe.at/
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E-Auto für die Gemeinde 
 
Am Dienstag 07.02.2023 bekamen wir unser gesponsertes E-Auto. Unter anderem steht es zu-
künftig den ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern für die Auslieferung von "Essen auf Rä-
dern" zur Verfügung. 
 
Danke an folgende Sponsoren:  

• Dorfmetzgerei Hauer  

• Josef Schweiberer e.U. 

• Enzinger Erdbau 

• MD - Erdbau 

• Raiffeisenbank Lochen am See 

• Perfekta GmbH 

• Nah & Frisch Kappacher Friedburg 

• Metzgerstüberl Lengau Sonja & Martin 

• EWS Consulting GmbH 

Babywindelmülltonne  
 
Die Gemeinde Lochen am See bietet bereits seit 2017 die Möglichkeit, 
eine Babywindelmülltonne für die Dauer von 2 1/2 Jahren gegen eine 
Kaution auszuleihen. Leider kommt es des Öfteren vor, dass einige Ba-
bywindelmülltonnen nicht zum vorgegebenen Zeitpunkt sauber zu-
rückgebracht werden! 
 
Wir ersuchen daher, die Babywindelmülltonnen sauber und zum vorgegebenen Zeitpunkt 
(Datum in der Mülltonnendeckel Innenseite) zurückzubringen.  
 

Neue Benützungsgebühren Gebertshamer Kirche 
 
Für die Benützung der Gebertshamer Kirche wurden die Benützungs-
gebühren wie folgt erhöht. 
 
Hochzeit: 
Gemeinde Lochen am See – als Eigentümer der Filialkirche € 150,00 
Fam. Stepasiuk – für die Bereitstellung ihres Grundstückes € 200,00 
Summe: € 350,00 
 
Taufe: 
Gemeinde Lochen am See – als Eigentümer der Filialkirche  €  75,00 
Fam. Stepasiuk – für die Bereitstellung ihres Grundstückes  € 100,00 
Summe:  € 175,00 
 
Die Benützungsgebühren werden für die Instandhaltung und Kirchen-
pflege sowie für die Bereitstellung des Privatgrundstückes von Fam.  
Stepasiuk verwendet. 
 
 

Redaktionsschluss für die nächste Gemeindezeitung 

Freitag, 26. Mai 2023  

Foto: Privat 
Gemeindeteam mit dem neuen 
gesponsertem E-Auto 
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Gefunden 
 

Folgende Fundgegenstände sind im Februar 2023 im Fundamt der Gemeinde Lochen am See 
abgegeben worden und können während der Öffnungszeiten von den Eigentümern 
abgeholt werden: 

• Sternzeichen Halskette Silber 

• Brillenetui mit Brille 

• Halskette Silber 

 

Illegale Müllentsorgung/-verbrennung 
 
Ein großes Problem stellt der achtlos weggeworfene Müll bzw. die illegale 
Müllentsorgung/-verbrennung dar.  
Angesichts der Tatsache, dass der Müll in jedem ASZ im Bezirk Braunau 
kostenlos entsorgt werden kann, ist das eine sehr traurige und äußerst 

bedenkliche Entwicklung. 
Sie alle wissen: Illegale Müllentsorgung ist kein Kavaliersdelikt und wird bei 
Ausforschung mit einer Geldstrafe von bis zu  8.400 € geahndet. 
In unser aller Interesse appellieren wir an Ihre Vernunft! Halten Sie unsere schöne 
Gemeinde sauber und besprechen Sie die Folgen von achtlos weggeworfenem Müll auch 
innerhalb ihrer Familie. Denn eine saubere Umwelt geht mit einer steigenden Lebensqualität für 
Mensch und Tier Hand in Hand. 
 

Fahrverbot Kirchenweg 
 
Wir appellieren, das verordnete Fahrverbot für mehrspurige Kraftfahrzeuge im Bereich 
Kirchenweg unbedingt einzuhalten.  
 
Aufgrund der straßenbaulichen Gegebenheiten ist dieser Straßenbereich nicht für den 
Durchzugsverkehr geeignet. Durch das Fahrverbot soll auch die Sicherheit für die 
Fußgänger und unserer Kinder gewährleistet werden.  

 

Heizkosten- und Energiekostenzuschuss  
 

Die OÖ. Landesregierung hat für die Heizperiode 2022/23 die Gewährung eines Heizkostenzu-
schusses und eines Energiekostenzuschusses an sozial bedürftige Personen beschlossen.  

 
Für sämtliche Anträge gelten die Einkommensverhältnisse des Jahres 2022. 
Nach Prüfung der Anspruchsberechtigung und bei Vorliegen der Voraussetzungen wird der 
Heizkostenzuschuss und der Energiekostenzuschuss von der Gemeinde unmittelbar auf ein 
angegebenes Konto überwiesen.  
Der Energiekostenzuschuss wird ausschließlich Personen  
gewährt, die den OÖ. Energiekostenzuschuss 2022 nicht bereits  
antragslos erhalten haben. 
 
Anträge können bis 28. April 2023 im Gemeindeamt Lochen am See 
gestellt werden. 
 
 
Den Heiz- und Energiekostenzuschuss Antrag  
können Sie mit dem angeführten QR-Code herunterladen.  
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Gemeindestatistik 2022/23 
 

Stand per 01.01.2022 

 Gesamt Männlich Weiblich 

*HWS 2.931 1.464 1.467 

*NWS 316 139 177 

Summe 3.247 1.603 1.644 

 
Stand per 01.01.2023  

 Gesamt Männlich Weiblich 

*HWS 2.973 1.483 1.490 

*NWS 322 148 174 

Summe 3.295 1.631 1.664 
 

*HWS = Hauptwohnsitz 
*NWS = Nebenwohnsitz 
 
Standesfälle 2022 

Meldefälle Gesamt Männlich Weiblich 

Geburten 30 14 16 

**Eheschließungen 11 - - 

Todesfälle 24 10 14 
 

**im Standesamt Lochen am See 
 

Aufgaben unserer Gemeinde 
 
Hier möchten wir die wichtigsten Aufgaben und Tätigkeiten unserer Gemeinde auflisten:  
 

• organisatorische Vorbereitung von Sit-

zungen 

• Ausgabe von Mülltonnen  

• Unterstützung veschiedener Antragstel-

lungen und Formulare 

• Organisation- und Abwicklung von 

Wahlen, Volksbegehren, Volksbefra-

gungen und Abstimmungen 

• Fundamt 

• Führung Hunderegister 

• Meldeamt 

• Abrechnung der Abfallbeseitigung 

• statistische Erhebungen 

• Straßen- und verkehrsrechtlichen Ange-

legenheiten 

• Baubehörde und Baupolizei 

• Aufschließungs-, Erhaltungs- und Ver-

kehrsflächenbeiträge sowie Anschluss-

gebühren 

• Gebäude- und Wohnungsregister 

• Feuerpolizei und Feuerwehrwesen 

• Verwaltung sämtlicher Gemeindeob-

jekte, Liegenschaften 

• Instandhaltung, Erweiterung Infrastruk-

tur Wasser, Kanal, Straßen 

• Trauungsstandesamt 

• Steuern und Gebührenverwaltung 

• Durchführung des Zahlungsverkehrs 

• Erstellung aller Rechnungsabschlüsse, 

Voranschläge, Nachtragsvoranschläge, 

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzie-

rungspläne 

• Abwicklung von Bauprojekten der Ge-

meinde 

• Auswertung der Wasserzähler  
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Rohrbruch 
 
Auch an Sonn- und Feiertagen kann es zu unerwarteten 
Einsätzen für die Gemeinde kommen. Am Sonntag 
29.01.2023 kam es in der Ortschaft Koppelstätt zu einem 
Wasserrohrbruch. 
 

Unsere Gemeindemitarbeiter Franz Winklmeir, Roman 
Sporn, Stefan Kainz, Gerhard Voggenberger sowie das 
Baggerunternehmen Gann waren sofort zur Stelle und 
konnten den Schaden beheben.  
 

Ein herzlicher Dank dafür! 
 

Trinkwasseranalyse Gemeinde Lochen am See 
 
Folgende Werte weist unser Trinkwasser aus der Ortswasserleitung auf: 
(Auszug Prüfbericht der Hydrologischen Untersuchungsstelle,  
Probenahme-Datum: 09.11.2022)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der regelmäßigen Überprüfungen wird sichergestellt, dass wir einwandfreies  
Trinkwasser liefern können. 
 

 

Die digitale Ausgabe der Gemeindezeitung finden Sie auf  

unserer Homepage www.lochen.at      

http://www.lochen.at/
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AKTUELLES AUS DER GEMEINDE 
 

         Gemeinderatssitzung am 15. Dezember 2022 
 K U R Z I N F O R M A T I O N  

 

Voranschlag 2023 und 
MEFP 2023-2027 

Der Voranschlag 2023 und 
der Mittelfristige Ergebnis- 
und Finanzplan 2027-2023 
wurden einstimmig beschlos-
sen. Durch die Einzahlungen 
und Auszahlungen in Höhe 
von € 6.371.500,00 konnte 
wieder ein ausgeglichenes 
Budget erstellt werden. Die 
Prioritätenreihung wurde wie 
folgt festgelegt:  
1. Kindergarten Neubau 

2. Löschwasserbehälter  

Lochen Zentrum Neubau 

3. Löschwasserbehälter 

Kerschham Neubau 

4. Feuerwehrhaus Neubau  

5. Musikheim Neubau 

6. Bauhof Neubau 

7. Volksschule Umbau/Er-

weiterung 

8. Gemeindestraßen- und 

Ortschaftswege: Instand-

haltungen/Bauten 

9. GW Intenham Sanierung 

10. HB Hiltenwiesen (WVB) 

Sanierung  

11. Verkehrssicherungsmaß-

nahmen Geh- und/oder 

Radwege entlang  

Babenhamer und  

Enthamer Landesstraße  

12. Hochwasserschutz Lo-

chen-Ainhausen-

Scherschham, Oberflä-

chenwasser-Retention Ort 

Lochen am See  

13. Wasserversorgung:  

Errichtung 2. Brunnen, 

Hochbehälter, Wasserlei-

tung 

14. Sportanlage 

Voranschlag 2023 und 
MEFP 2023 – 2027 VFI Lo-

chen am See & Co. KG 

Der Voranschlag 2023 und 
der Mittelfristige Ergebnis- 
und Finanzplan der VFI der 
Gemeinde Lochen am See & 
Co KG wurden einstimmig be-
schlossen.  
 

Hebesätze 2023 

Die Hebesätze für das Finanz-
jahr 2023 bleiben gegenüber 
dem Finanzjahr 2022 gleich. 
Die Wasseranschlussgebüh-
ren und Wasserbezugsgebüh-
ren sowie die Kanalanschluss-
gebühren und Kanalbenüt-
zungsgebühren wurden lt. den 
geltenden Gebührenordnun-
gen mit entsprechender Erhö-
hung festgesetzt. 
 

Kassenkredit 2023 

Der Kassenkredit in Höhe von 
€ 1.592.875,00 für das Fi-
nanzjahr 2023 wurde einstim-
mig an die Raiffeisenbank Lo-
chen am See vergeben. 
 

Straßenrecht: Auflassung/ 
Widmung von Teilstücken 
für den Gemeingebrauch 

und Einreihung als  
Gemeindestraße 

Die Auflassung von Teilstü-
cken einer Gemeindestraße 
(mangels Bedeutung für das 
öffentliche Gut) und gleichzei-
tig Widmung von Teilstücken 
für den Gemeingebrauch und 
Einreihung als Gemein-
destraße lt. vorliegender Ver-
ordnung sowie Vermessungs-
urkunde GZ 1498/22 wurde 
einstimmig beschlossen.  

Förderungen Öffentlicher 
Verkehr ab 01.01.2023 

Die Neugestaltung der Förde-
rungen für den öffentliche Ver-
kehr ab 01.01.2023 wurde ein-
stimmig beschlossen.  
 

Förderung alternativer 
Energien ab 01.01.2023 

Die Neugestaltung der Förde-
rungen für alternative Ener-
gien ab 01.01.2023 wurde ein-
stimmig beschlossen.  
 

Raumordnungsangelegen-
heiten 

Änderung Baulandsicher-
ungsvertrag 

Bei den Baulandsicherungs-
vereinbarungen wurde die 
neue Formulierung im Punkt 
IV: Bebauungs- und Pflege-
verpflichtung einstimmig be-
schlossen. 
 

Änderung Flächenwid-
mungsplan Nr. 5.14 

Es erfolgte der neuerliche Ge-
nehmigungsbeschluss ein-
stimmig sowie der Beschluss 
des angepassten Baulandsi-
cherungsvertrages. 
 

Änderung Flächenwid-
mungsplan Nr. 5.16 und Än-

derung ÖEK Nr.: 3.05 

Es erfolgte der einstimmige 
Genehmigungsbeschluss. 
 

Änderung Flächenwid-
mungsplan Nr. 5.19 

Es erfolgte der einstimmige 
Genehmigungsbeschluss. 
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Gemeinderatssitzung am 23. Februar 2023 
K U R Z I N F O R M A T I O N  

 

Rechnungsabschluss 2022 
Gemeinde Lochen am See 

Der Rechnungsabschluss der 
Gemeinde Lochen am See 
wurde einstimmig beschlos-
sen.  
 

Rechnungsabschluss 
2022 VFI Lochen am See & 

Co. KG 

Der Rechnungsabschluss der 
VFI der Gemeinde Lochen am 
See & Co KG wurde einstim-
mig beschlossen. 
  

Kinderbetreuung: Festle-
gung Betriebsübernahme, 
Tarifordnung, Kinderbild-
ungs- und betreuungsein-

richtungsordnung 

Es wurde einstimmig be-
schlossen, das gesamte Kin-
dergartenpersonal der Pfarr-
caritas in den Gemeindedienst 
zu übernehmen. In weiterer 
Folge wurde die Tarifordnung 
für die Krabbelstube und den 
Kindergarten sowie die für die 
jeweilige Einrichtung erforder-
liche Einrichtungsordnung ab 
01.09.2023 einstimmig be-
schlossen.  
 

Schulküche: Anhebung der 
Beiträge 

Die Beiträge für das Mittages-
sen wurden wie folgt ab 
01.09.2023 einstimmig be-
schlossen:  
Schul- bzw. Kindergarten-  
und Krabbelstubenkinder 
€ 4,00 (anstatt € 3,50) 
 
Erwachsene (Lehrer, Gemein-
demitarbeiter) 
€ 5,00 (anstatt € 4,50) 
 
Essen/Räder, Privatpersonen 
€ 7,00 (anstatt € 6,50) 
 
 

Filialkirche Gebertsham: 
Anhebung der Benüt-

zungsgebühren 

Die Benützungsgebühren der 
Gemeinde Lochen am See für 
die Kirche Gebertsham für 
Auswärtige werden wie folgt 
ab 01.03.2023 angehoben:  
 

Hochzeiten: 
von € 100,00 auf € 150,00 
 
Taufen: 
von € 55,00 auf € 75,00 
 
 

Anhebung Benützungsge-
bühren Turnhallen, Vereins-

raum, Sauna 

Die Anhebung der Benüt-
zungsgebühren für die Turn-
hallen, den Vereinsraum so-
wie die Sauna wurde einstim-
mig beschlossen.  
 
 

Dienstbarkeitsvertrag 
Löschwasserbehälter 

Lochen Zentrum 

Der Dienstbarkeitsvertrag zur 
Errichtung eines Löschwas-
serbehälters zwischen der 
Gemeinde Lochen am See 
und der VFI der Gemeinde Lo-
chen am See & Co KG wurde 
einstimmig beschlossen.  
 
 

Mittelschule: Auftrags-
vergabe Malerarbeiten  

Fassade 

Der Auftrag für die Malerarbei-
ten an der Fassade der Mittel-
schule wurde einstimmig an 
Malermeister Albert Vitzthum 
vergeben. 
 
 
 
 

Roidergründe 2. BA: Auf-
tragsvergabe 

Der Auftrag für die Asphaltie-
rung Roidergründe sowie die 
Errichtung des Gehsteiges 
beim neuen Kindergarten 
wurde einstimmig an die Fa. 
Erdbau vergeben.  
 

Steuerungstausch 
Wasserver- und Abwasser-

entsorgung 

Der Auftrag für den Steue-
rungstausch bei den Anlagen 
der Wasserver- und Abwas-
serentsorgung wurde einstim-
mig an die Fa. DOMA verge-
ben.  
 

Raumordnungsangelegen-
heiten 

Der Grundsatzbeschluss für 
die Erstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 15/2022 
„Preussat – Lochen“ wurde 
einstimmig gefasst.  
 
Der Antrag auf Einleitung des 
Verfahrens zur Änderung des 
Flächenwidmungsplanes Nr. 
5.21 samt ÖEK Änderung Nr. 
3.08 wurde einstimmig abge-
lehnt.  
 
Der Antrag auf Einleitung des 
Verfahrens zur Änderung des 
Flächenwidmungsplanes Nr. 
5.22 samt ÖEK Änderung Nr. 
3.09 wurde einstimmig be-
schlossen.  
 
Die Flächenwidmungsplanän-
derung Nr. 5.19 wurde neuer-
lich im Genehmigungsverfah-
ren mit der neu definierten 
Schutz- oder Pufferzone ein-
stimmig beschlossen.  
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Wahl der Freiwilligen Feuerwehr Lochen am See
 
Im Zuge der 133. Vollversammlung am 26.02.2023 wurde das Kom-
mando der FF Lochen am See neu gewählt. 
 

Unser langjähriger Kommandant Herbert Thaler gab sein Amt weiter. Wir bedanken uns bei 
ihm für seinen unermüdlichen Einsatz in den vergangenen 20 Jahren.  
Ebenso verabschiedeten wir unseren Kassier Roman 
Riefler aus dem Kommando. 45 Jahre lang diente er der 
Feuerwehr Lochen am See im Kommando und stellte 
sich den Aufgaben des Jugendbetreuers, des Zugskom-
mandanten und in den letzten 30 Jahren als Kassier. 
Auch Gerald Schwab legt seinen Dienst als Schriftführer 
der Feuerwehr Lochen am See nun etwas zur Seite und 
unterstützt den neuen Schriftführer als Stellvertreter.  
Vielen Dank für euren langjährigen Einsatz im  
Kommando.  
Ebenso 20 Jahre im Kommando war unser Zugskom-
mandant Markus Maislinger, er wird in Zukunft als Aus-
bildungsleiter tätig sein. 
Unser Fähnrich Helmut Winklmeir diente dem Komando 
der Feuerwehr Lochen am See 15 Jahre lang.  
Ein großes Dankeschön an ihn für sein Engagement und seine tatkräftige Unterstützung bei 
allen Ausrückungen.  
 
Wir gratulieren unserem neuen Kommandanten Franz Winklmeir mit seinem Stellvertreter Karl 
Lauterbacher zur erfolgreichen Wahl.  
Auch unserem neuen Schriftführer Stephan Stockinger und dem neu gewählten Kassier  
Johann Brudl gratulieren wir und wünschen euch alles Gute!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben den 24 Einsätzen des letzten Jahres wurden insgesamt über 9.400 Stunden in Jugend-
arbeit, Bewerbsvorbereitungen sowie -teilnahmen, Übungen, Lehrgänge und sonstige Tätigkei-
ten geleistet. 

v. li.: neu gewählter Kommandant Franz Winklmeir mit 
ehemaligem langjährigen Kommandanten Herbert Thaler 

v. li.: Abschnittsfeuerwehrkommandant Josef Maderegger, Schriftführer Stephan Stockinger, Kassier 
Johann Brudl, Kommandant Franz Winklmeir, Kommandant Stellvertreter Karl Lauterbacher,  
Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser 
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Die Stimmberechtigten können innerhalb des festgesetzten Eintragungszeitraums in den Text 
der Volksbegehren Einsicht nehmen und ihre Zustimmung zu dem beantragten Volksbegehren 
durch einmalige eigenhändige Unterschrift vor einer beliebigen Gemeinde unabhängig vom 
Hauptwohnsitz geben. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur (Handy-Signatur oder Bürgerkarte) online für ein Volksbegehren abzustimmen.  
Stimmberechtigt sind alle österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die am letzten 
Tag des Eintragungszeitraumes das Wahlrecht zum Nationalrat besitzen (Personen, die das 
16. Lebensjahr vollendet haben und vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind) und zum Stich-
tag in der Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eingetragen sind.  
 

Achtung:  
Wer bereits eine Unterstützungserklärung abgegeben hat, kann keine Eintragung mehr 

vornehmen, da eine getätigte Unterstützungserklärung als gültige Eintragung gilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eintragungen können zu folgenden Zeiten im Gemeindeamt Lochen am See vorgenommen 
werden: 
 

 1. Eintragungszeitraum  /  2. Eintragungszeitraum  
 Montag,  17. April 2023 / 19. Juni 2023 07:30 – 20:00 
/ 

 Dienstag,  18. April 2023 / 20. Juni 2023 07:30 – 16:00 
 

 Mittwoch,  19. April 2023 / 21. Juni 2023 07:30 – 16:00 
 

 Donnerstag,  20. April 2023 / 22. Juni 2023 08:00 – 18:00 
 

 Freitag,  21. April 2023 / 23. Juni 2023 07:30 – 16:00 
 

 Samstag,  22. April 2023 / 24. Juni 2023 geschlossen 
 

 Sonntag,  23. April 2023 / 25. Juni 2023 geschlossen  
 

 Montag,  24. April 2023 / 26. Juni 2023 07:30 – 18:00  



April 2023       

14 

 

Bericht zur Blutspendeaktion 
 
Durchschnittlich 4 % der OÖ Bevölkerung spendet Blut und sorgt somit für die Versorgung der 
OÖ Krankenhäuser mit Blut und Blutprodukten, damit Patienten in Not geholfen werden kann!  
Im Rahmen der Blutspendeaktion in der Gemeinde Lochen am See am 14. Dezember und 
15. Dezember 2022 haben insgesamt 119 Bürger und Bürgerinnen Blut gespendet. 

 
Der Blutspendedienst vom Roten Kreuz für OÖ dankt Ihnen herzlich 
für Ihre Unterstützung! 

 
Blutspenden ist ein sehr wertvoller Beitrag und rettet viele 

Leben! 
 
 

Aktuelle Information zur Geflügelpest  
 
Auf Grund der derzeitigen Situation wurden in Österreich Gebiete mit stark erhöhtem  
Geflügelpest-Risiko und Gebiete mit erhöhtem Geflügelpest-Risiko festgelegt. In diesen  
Gebieten sind von den Geflügelhalterinnen und -haltern bestimmte Maßnahmen umzusetzen. 
Pflichten der Tierhalterinnen und Tierhalter in Gebieten mit stark erhöhtem Geflügelpest- 
Risiko: 

• Es gilt Stallhaltungspflicht: Geflügel ist in Stallungen oder in geschlossenen Haltungsvor-

richtungen, die zumindest oben abgedeckt sind, zu halten.   

• Betriebe unter 50 Stück Geflügel sind bei Einhaltung der folgenden  

Biosicherheitsmaßnahmen von der Stallhaltungspflicht ausgenommen. 

• Die Tränkung darf nicht mit Oberflächenwasser erfolgen, zu dem Wildvögel Zugang  

haben. 

Jeder Verdacht auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Erreger der Geflügelpest ist bei der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen.  
 

Ableitung von Oberflächen - sowie Dachwässer ist verboten 
 
Zur allgemeinen Information bezüglich Ableitung von Oberflächen- und Dachwässer von priva-
ten Grundstücken auf öffentliches Gut wird folgendes bekanntgegeben: 
 

Gemäß. § 21 Abs. 1 OÖ. Straßengesetz 1991 idgF. ist es verboten, 
Oberflächen- und Dachwässer auf öffentliche Straßen bzw.  
öffentliches Gut abzuleiten. 
 

Wenn Sie bei Ihrem Neubau Pflasterungsarbeiten oder auch bei  
Ihrer bestehenden Zufahrt eine Sanierung planen, haben Sie darauf 
zu achten, dass ihr Oberflächenwasser auf eigenem Grund und Bo-
den versitzen muss. 
 

Sollten trotzdem Oberflächenwässer auf öffentliches Gut abgeleitet werden ohne Vorlage einer 
Vereinbarung mit dem Straßenerhalter, so kann die Gemeinde Lochen am See, wenn es sich 
um eine Gemeindestraße handelt, die Beseitigung eines durch vorschriftswidriges Verhalten 
herbeigeführten Zustandes auf Kosten des Verursachers anordnen. 
Dies bedeutet konkret, dass die Gemeinde den Verursacher – in den meisten Fällen den Grund-
eigentümer – unter Festlegung einer Frist zum Rückbau der befestigten Zufahrt und den Einbau 
einer geeigneten Maßnahme auffordert.  
Dies ist natürlich mit finanziellem Aufwand für den Verursacher verbunden.  
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Besuch der 3. Klasse der Volksschule Lochen am See 
 
Am 14. Februar 2023 besuchten 
die Kinder der 3. Volksschulklas-
sen das Gemeindeamt.  
Bgm. Alfred Scherr und AL 
Thomas Hofbauer führten sie 
durchs Amt und erklärten ihnen 
die verschiedenen Abteilungen, 
Zuständigkeiten und Aufgaben 
der Gemeinde. 
 
Im Sitzungssaal nutzten die Kin-
der die Gelegenheit Fragen zum 
Gemeindegeschehen zu stellen. 
Zum Abschluss bekam jedes Kind 
eine DVD des Bezirkes Braunau 
am Inn und einen Apfel. 
 
 

OÖ Familienzuschüsse 
 
OÖ Schulkostenbeihilfe 
Familien können beim Land Oberösterreich eine „Schulkostenbeihilfe“ beantragen. Dafür hat 
die Oö. Landesregierung einmalig 5 Mio. Euro bereitgestellt. Ziel der Förderung ist, einkom-
mensschwache Familien durch einen Beitrag zu den Kosten, die im Zusammenhang mit dem 
Schulbesuch eines Kindes im Pflichtschulalter anfallen, finanziell zu unterstützen. 
 

Förderkriterien: 
• Für Schüler*innen, die im Schuljahr 2022/23 der Schulpflicht unterliegen und eine Schule 

besuchen 
• Hauptwohnsitz in OÖ 
• Förderung wird als nichtrückzahlbarer Einmalzuschuss unter Berücksichtigung der sozi-

alen Ausgewogenheit (Einkommensobergrenzen) gewährt 
• Förderhöhe beträgt 150 Euro pro Schüler*in im Schuljahr 2022/23 
• Antrag ist bis spätestens 31.07.2023 zu stellen 

 
OÖ Schulveranstaltungshilfe 
Gefördert werden Eltern mit schulpflichtigen Kindern, die eine allgemeinbildende Pflichtschule 
gemäß Schulorganisationsgesetz BGBl. 242/1962 idF., eine Privatschule mit Öffentlichkeits-
recht gemäß Privatschulgesetz BGBl. Nr. 244/1962 idF. oder eine Landwirtschaftliche Fach-
schule besuchen.  
Wichtig:  
Der Antrag ist nach Durchführung der Schulveranstaltung/en, für die die Beihilfe beantragt wird, 
spätestens aber 3 Monate nach Ende des laufenden Schuljahres (31.10.), zu stellen. 
Im aktuellen Schuljahr 2022/23 wird der Förderbetrag in doppelter Höhe ausbezahlt. Darüber 
hinaus erhalten anspruchsberechtigte Familien für die Teilnahme ihres Kindes an einem min-
destens 4-tägigen Schulskikurs 100 Euro Zuschlag für die notwendige Skiausrüstung. 
 
Weitere Informationen und das Online-Antragsformular sind unter www.familienkarte.at  
verfügbar. 
Sollte keine Möglichkeit zu einer Online-Beantragung bestehen, werden Sie vom OÖ Familien-
referat Amt der Oö. Landesregierung Direktion Kultur und Gesellschaft Abteilung Gesellschaft 
unterstützt. 

Bgm. Alfred Scherr und AL Thomas Hofbauer mit den Kindern und Lehrerinnen der 
dritten Klassen der Volksschule Lochen am See 

http://www.familienkarte.at/
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Die aktuellen Highlights mit der OÖ Familienkarte 
 
Die OÖ Familienkarte bringt wieder jede Menge Vorteile für die oberösterreichischen 
Familien! 
 

• Mit der OÖ Familienkarte zu aufregenden Touren von NATURSCHAUSPIEL 
  Die Plattform NATURSCHAUSPIEL setzt beim Forscherdrang der Kinder an und 

  bietet geführte Touren mit hohem Erlebniswert für alle Altersgruppen. 

• Spiel, Spaß und Action im IKUNA Naturresort 
Es vereint einen 200.000 m² großen Naturerlebnispark mit über 90 Spielstationen 
und die KIDS WORLD by IKUNA, einen 1.000 m² großen Indoor-Park inklusive  
5-D-Kino. 
 

Alle Informationen zu den aktuellen Aktionen der OÖ Familienkarte finden Sie zeitgerecht auf 
www.familienkarte.at und der OÖ Familienkarte-App.  
 

Strandbad Lochen am See 
 

LEADER-Projekt Energiewende Oberinnviertel-Mattigtal 
 
Um die aktuellen Herausforderungen im Bereich Energie in Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden angehen zu können, wurden die beiden Klima- und Energie-Mo-
delregionen „Oberinnviertel“ und „Mattigtal“ gegründet sowie das LEADER-Pro-
jekt „Energiewende Oberinnviertel-Mattigtal“ gestartet. 
 
Der Infofolder „Checkliste Energiesparen“ wurde an alle Haushalte versendet. Mit 
dem angeführten QR-Code gelangen Sie zu unsere Gemeindehomepage auf der 
Sie ebenso die Checkliste finden. 
 

http://www.familienkarte.at/
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Schneiden von Sträuchern an öffentlichen Straßen 
 

Es ergeht an alle Grundeigentümer wieder die dringende Bitte, Hecken, Bäume und Sträucher, 
welche die freie Sicht über den Straßenverlauf beeinträchtigen, bis auf die Grundstücksgrenze 
zurückzuschneiden oder auszuästen (§§ 36, 91 StVO).  
Zu beachten ist, dass jedenfalls auch Straßenbankette und Gehsteige, Gehwege, etc. Teil der 
öffentlichen Flächen sind und daher für die Allgemeinheit ungehindert benutzbar sein müssen.  
Anrainer, die den gesetzlichen Bestimmungen nicht nachkommen, werden von der Gemeinde 
dazu schriftlich aufgefordert. In Zukunft wird von der Gemeinde ein Dritter zur Durchführung der 
erforderlichen Arbeiten – auf Kosten der Anrainer – beauftragt 
werden.  
 

Bei schlecht passierbaren Straßenabschnitten kann es zu 
einer eingeschränkten Abholung des Mülls kommen!  
 

ACHTUNG! 
Wer seine Hecken nicht StVO-konform zurückschneidet, 

haftet diesbezüglich auch für Unfälle!!! 
 

Überhängende Äste des Nachbargrundstückes dürfen weg 
 

Im Zusammenhang mit der Unterlassungsklage gemäß § 364 Abs. 3 
ABGB ist auch das Selbsthilferecht gemäß § 422 ABGB zu sehen. Jeder 
Eigentümer hat demnach das Recht, die in seinen Grund dringenden  
Wurzeln eines fremden Baumes, oder einer anderen fremden Pflanze zu 
entfernen und die über seinen Luftraum hängenden Äste abzuschneiden 
oder sonst zu nutzen. Er hat dabei fachgerecht und schonend  
vorzugehen. Grundsätzlich sind die Kosten für diese Maßnahmen vom 
betroffenen Grundeigentümer selbst zu tragen; soweit aber durch die Wurzeln oder Äste ein 
Schaden entstanden ist oder offenbar droht, hat sich auch der Eigentümer des Baumes bzw. 
der Pflanze mit der Hälfte der notwendigen Kosten zu beteiligen. 
Jedenfalls nicht vom Selbsthilferecht gedeckt ist, dass man den benachbarten Baum in seiner 
Substanz schädigt. Jede Schädigung führt zur Schadenersatzpflicht. Denkbar ist auch eine 
strafrechtliche Verantwortung (§ 125 StGB, Sachbeschädigung). 
Ist bereits ein Schaden eingetreten oder offenbar drohend, muss die Hälfte der Entfernungskos-
ten (auch die des Fachmannes, soweit dies erforderlich ist) vom Nachbarn getragen werden;  
z. B.: Leitungen sind durch Wurzeln verstopft oder zerstört, Platten gehoben, Dächer oder Fas-
saden beschädigt.  
 

Jugendtaxi-Gutscheine 
 

Die Gemeinde Lochen am See bietet für alle Jugendlichen, die ihren 
Hauptwohnsitz in der Gemeinde Lochen am See haben und zwischen 
16 und 20 Jahren alt sind, Jugendtaxi-Gutscheine an. Die Gutscheine 
sind einmal im Halbjahr persönlich mit Lichtbildausweis zu den  
Parteienverkehrszeiten im Gemeindeamt abzuholen. Jeder berechtigte 
Jugendliche erhält pro Halbjahr 10 Gutscheine á € 4,00.   
Die Jugendtaxi-Gutscheine können ausschließlich bei den Taxiunterneh-
men Knauseder (Kirchberg bei Mattighofen) und Taxi-Bus-Mayr (Jeging) eingelöst werden und 
werden nicht in bar abgelöst. 1/3 der Fahrkosten müssen vom Jugendlichen in bar beglichen 
werden z.B. betragen die Fahrtkosten € 6,00, so können € 4,00 per Gutschein bezahlt werden 
und die restlichen € 2,00 sind in bar auszugleichen. 
Pro Fahrt darf nur ein Gutschein eingelöst werden.  
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Hundehaltung 
 
Die Gesetze einzuhalten und gegenseitiges Verständnis aufzubringen sind Voraussetzung um 
Konflikte zu vermeiden und unser Ziel – ein freundliches und friedliches Miteinander von Mensch 
und Hund sowie zwischen Hundebesitzern und Nicht-Hundebesitzern – zu erreichen. 
 
Meldepflicht im Gemeindeamt 
Jeder Hund ist binnen drei Tagen bei der Hauptwohnsitzgemeinde 
anzumelden bzw. abzumelden. Bei der Anmeldung sind der Sach-
kundenachweis gem. § 4 Abs. 1 OÖ. Hundehaltegesetz 2002,  
Nachweis der bestehenden Haftpflichtversicherung für den Hund  
(Deckungssumme mindestens € 725.000,--) und die 
Verpflichtende Kennzeichnung des Hundes mittels Chip gem. § 
24 Abs 3 Tierschutzgesetz mitzubringen. 
 
Sauberkeit 
Die Exkremente des Hundes müssen unverzüglich beseitigt und entsorgt werden. Daher ist es 
sinnvoll, immer ein Hundesackerl mitzuführen. Diese sind dann zu Hause oder in einem öffent-
lichen Abfalleimer zu entsorgen. Von der Gemeinde wurden auch im Gemeindegebiet verteilt 
entsprechende Hundekotstationen aufgestellt. Im Laufe dieses Jahres werden an einigen Stel-
len noch zusätzliche Stationen aufgestellt.  
 
Hundegebell 
Das Bellen eines Hundes kann eine zuverlässige Warnung, Dauergebell hingegen oft ein Aus-
druck von Langeweile oder Unterbeschäftigung bedeuten. Dies bedeutet für die Nachbarschaft 
eine große Belastung! Sorgen Sie dafür, dass ihr Hund entsprechend versorgt und verwahrt 
wird.  
 
Führen und Verwahren 
Für das Führen und das Verwahren von Hunden ist folgendes zu beachten: 
 

- Im Ortsgebiet, außerhalb des eigenen Grundstückes, sind Hunde entweder an der Leine 

oder mit Beißkorb zu führen. Für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential gilt „Beißkorb 

UND Leine“.  

- Wer einen Hund hält oder in Obsorge nimmt, muss die dafür erforderliche Eignung aufwei-

sen und hat das Tier so zu führen oder zu verwahren, dass Menschen und Tiere nicht 

gefährdet oder unzumutbar belästigt werden. 

- Hunde dürfen ohne Aufsicht nur auf einem Grundstück verwahrt werden, dessen Einfrie-

dung sichergestellt und der Hund nicht aus eigenem Antrieb entkommen kann. 

- Die privaten (Futter-)wiesen sind Grundlage für hochwertige Lebensmittel. Es ist daher da-

rauf zu achten, dass Hunde in den Wiesen nicht freilaufen. Die Aufnahme von Hundekot 

über das Wiesenfutter kann zu massiven gesundheitlichen Schädigungen der Nutz-

tiere (Kühe, Schafe, etc…) führen.  

 

Informationen zur Hundehaltung gibt es auf der Homepage  

www.land-oberoesterreich.gv.at  

oder auch im Gemeindeamt.   

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/
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Feuerpolizeiliche Überprüfung  
 
Die Feuerpolizeiliche Überprüfung, in der Umgangssprache zur „Feuerbe-
schau“ reduziert, ist in vielen Gebäuden die einzige „Prüfung “ eines Gebäudes 
und sie ist bei so manchem Betroffenen nicht gerade beliebt, wofür er oft gute 
Gründe hat. Dabei wird - wie beim Vorbeugenden Brandschutz - gelegentlich 
noch immer übersehen, dass es sich hier um keine Schikane, sondern um eine 
Sicherheitsmaßnahme handelt. 
Sieht man sich den Umfang der Kontrollen an, erkennt man auch deren Wichtigkeit.  
 
Hier nur einige Beispiele: 
 

• Vielfach wird die Meldungspflicht bei nachträglichen Änderungen unterlassen, wodurch 

der Behörde brandschutztechnische Mängel verborgen bleiben. 
 

• Die Kontrolle durch die Behörde bezieht sich aber auch auf Verschleißerscheinungen an 

Bauteilen, Abschlüssen, Rauchfängen, Feuerstätten, Elektroanlagen und so weiter. 
 

• Ferner werden Anordnungen, die wieder der Sicherheit dienen, bezüglich der richtigen 

Lagerung von Düngemitteln, Brennmaterialien, brennbaren Flüssigkeiten, Lacken, Ga-

sen und so weiter überprüft. 
 

• Der eher technische Bereich ist aber nur die eine Seite der Feuerpolizeilichen Überprü-

fung. Darüber hinaus erfolgt auch eine bürgernahe Beratungstätigkeit und die Motivation 

der Bewohner bzw. Hauseigentümer in Sachen Brandschutzbewusstsein.  
 

• Feuerpolizeiliche Überprüfungen sind Expertensache. Am Anfang steht eine eingehende 

Ausbildung, die alle relevanten technischen Disziplinen wie Elektro- und Bautechnik, so-

wie Chemie und Maschinenbau umfasst. Überprüft muss - vom kleinsten Objekt etwa 

einem Einfamilienhaus bis zum Industriebetrieb - alles werden. Viele tausende Mängel 

werden dabei jährlich festgestellt und jeder einzelne Mangel hätte Ursache eines Bran-

des sein können. Was durch die „Feuerbeschau“ an Leben und Werten gerettet wurde 

und wird, lässt sich zwar nicht exakt messen. Aus Einzelfällen weiß man aber, dass viel 

Leid verhindert und viele Millionen erspart wurden. 

 
Die Feuerpolizeilichen Überprüfungen durchzuführen, ist Aufgabe der Gemeinde. Diese bedie-
nen sich ihrerseits wieder der Sachverständigen, vor allem jener der BVS-Brandverhütungs-
stelle für Oö. 
 
  

 

Gender Hinweis 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und per-
sonenbezogenen Hauptwörtern in diesem Rundschreiben überwiegend die männ-
liche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehand-
lung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redakti-
onelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.  
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!! SOS NOTFALL BOX !! 
 

Alle wichtigen Informationen für (Ihre) Retter 
 

Immer mehr Menschen haben zu Hause einen Notfall- und Impfpass, Medi-
kamentenplan, eine Patientenverfügung usw. 
Nur ist es für Retter meist unmöglich herauszufinden, wo diese Notfalldaten 
in der Wohnung aufbewahrt werden. 
 

!!Die Lösung steht im Kühlschrank!! 
 

Ihre Notfalldaten kommen in die Notfalldose und werden in die Kühlschranktür gestellt.  
Sind die Rettungskräfte bei Ihnen eingetroffen und sehen an einer sichtbaren Stelle ihres Ein-
gangsbereiches und auf der Kühlschranktür den Aufkleber „SOS Notfall Box“, so kann die Not-
falldose umgehend aus Ihrer Kühlschranktür entnommen werden und es sind sofort wichtige, 
notfallrelevante Informationen verfügbar.  
 

Denn…. 
- nicht jedem gelingt es in einer Notfallsituation Angaben zum Gesundheitszustand und 

anderen wichtigen Detail zu machen. 

- es kann auch sein, dass in einer solchen Stress-Situation ein wichtiges Detail vergessen 

wird zu beschreiben – ganz abgesehen bei Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit. 

Die Informationen in der Notfalldose sind auch eine große Hilfe für Angehörige, Freunde und 
Bekannte. Auch sie sind in einer Notfallsituation unter Stress und reagieren mitunter ganz un-
terschiedlich 
 

Was Sie dazu benötigen: 
- Ein durchsichtiges Einmachglas (z. B. Marmeladenglas) 

- 3 Aufkleber „SOS Notfall Box“ (für alle Lochener BürgerInnen im Gemeindeamt erhältlich) 

- Medikamentenliste eventuell mit Blutgruppe, Allergien, Patientenverfügung usw. (vom 

Hausarzt) 

 

Konfliktfreies Zusammenleben in Lochen am See  
 

In Lochen am See gibt es keine ortspolizeiliche Verordnung, in welcher beispielsweise die Ra-
senmähzeiten festgelegt sind. Gerade deshalb ist jeder Bürger angehalten, auf seine unmittel-
baren Nachbarn Rücksicht zu nehmen und nicht in den Morgen-, Mittags- oder Abendstunden 
oder am Sonntag seinen Rasen zu mähen, Teppiche auszuklopfen, Holzarbeiten durchzuführen 
oder andere lärmintensive Tätigkeiten zu verrichten. Oft ist es einem nicht bewusst, dass sich 
durch solche Aktivitäten die Nachbarn gestört fühlen.  
Bitte berücksichtigen Sie auch, dass unsere Landwirte viele Tätigkeiten wetterbedingt auch früh 
morgens, abends oder an Sonn- und Feiertagen durchführen müssen. Durch ein „miteinander 
Reden“ können viele Probleme, welche eine harmonische Nachbarschaft gefährden, aus der 
Welt geschaffen werden.  
Nur so kann man auf Dauer gut zusammenleben.  
 

Darum nochmals unsere Bitte an alle: 
 

Nehmen Sie Rücksicht, 
helfen Sie einander und 

tragen Sie damit zu einem lebenswerten  
Lochen am See bei!  
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OÖ Landesjagdverband 
 
Auf der Ökopirsch 
 

Insbesondere in den letzten Wochen reichte ein Blick aus dem Fenster, um das 
Ausmaß der Wetter-Dramatik zu erkennen: So wenig Schnee wie in den heurigen 
Weihnachtsferien hat es seit 1961 in Österreich noch nie gegeben. Durchschnittlich 
waren nur 35 Prozent der Fläche Österreichs mit Schnee bedeckt, bilanziert die Abteilung Klima-
Folgen-Forschung der Geosphäre Austria. Der Grund ist laut Experten eine Kombination aus 
natürlicher Schwankung und langfristiger Klimaerwärmung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über 3,3 Milliarden Menschen leben heute weltweit an Orten, die durch die Klimakrise stark 
bedroht sind. Und leiden – gleichsam mit der Natur – unter den Auswirkungen der immer weiter 
steigenden Temperaturen. Die biologische Vielfalt und die Leistungen von Ökosystemen wie 
Nahrung oder sauberes Wasser sind aber für das Überleben der Menschheit essenziell. Umso 
wichtiger ist daher die Rolle der Jägerinnen und Jäger als Hüter der Biodiversität. 
Denn eines ist klar: Klimaschutz geht nicht ohne Naturschutz. Intakte Ökosysteme können CO2 
– Hauptursache der menschengemachten Klimakrise – speichern. Zusätzlich dienen sie als 
„Natur-Klimaanlage“ in einer immer heißeren Welt. Aber defacto werden intakte Ökosysteme 
immer weniger. Bis zum nächsten Jahr werden schätzungsweise 276 Millionen Menschen des-
halb international auf humanitäre Unterstützung angewiesen sein. 
Und der Zustand der Pflanzen- und Tierwelt hat sich in der jüngeren Vergangenheit stark ver-
schlechtert. Denn verseuchte Gewässer, gerodete Wälder oder die stetige Verbauung von Natur 
drängen viele Tier- und Pflanzenarten immer weiter zurück. 
 
Doch das Bewusstsein alleine reicht nicht – es braucht Taten. Es braucht Menschen, die die 
Basis für eine optimale Nutzung des Waldes für Pflanzen, Mensch und Tier schaffen. Und hier 
kommen Oberösterreichs Jägerinnen und Jäger ins Spiel. Denn die Frauen und Männer in lo-
dengrün sorgen entscheidend dafür, dass etwa eine Verjüngung der Wälder möglich ist. „In 
einer noch nie dagewesenen Krisensituation wie der Klimakrise braucht der Wald die Unterstüt-
zung durch die Jagd noch stärker als früher“, ist Oberösterreichs Landesjägermeister Herbert 
Sieghartsleitner überzeugt. 
Den heimischen Jägerinnen und Jägern sei es ein Anliegen, die Natur stark zu machen.  
Sieghartsleitner: „Damit sie uns gegen die Klimakrise hilft. Wir sorgen mit unserer Arbeit für eine 
Ausgewogenheit in der Natur. Und schafft so die Grundlage für einen gesunden Lebensraum.“ 
So würde ohne Jäger gerade der Schalenwildbestand stark steigen – zum klaren Nachteil emp-
findlicher Baumarten. Sieghartsleitner „Ohne Zweifel müssen alle mithelfen, dass ein artenrei-
cher Mischwald aufkommen kann.  
Die Jägerinnen und Jäger tragen ihren Anteil dazu bei.“ 
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Veranstaltungsvorschau 
 

April 
 

10. April: Seniorenbund u. Gesunde Gemeinde Wandergruppe 
11. April: Zeitbank Lochen am See, „Z’sam Sitzen“, 18:00 Uhr, Bräugasthof 
16. April: Kameradschaftsbund JHV, 10:00 Uhr, Saal Bräugasthof 
 

   Mai 
 

07. Mai: Freiwillige Feuerwehr Lochen, Florianifeier, 10:00 Uhr 
08. Mai: Seniorenbund u. Gesunde Gemeinde Wandergruppe 
09. Mai: Zeitbank Lochen am See, „Z’sam Sitzen“, 18:00 Uhr, Wirt z´Weissau 
13. Mai: Pfarre Lochen, Firmung, 11:30 Uhr, Pfarrkirche Lochen am See 
14. Mai: Muttertags Gottesdienst, 08:30 Uhr, Pfarrkirche Lochen am See 
20. Mai: 50 Jahre Freiwillige Feuerwehr Jugend, Feuerwehrhaus  
21. Mai: Freiwillige Feuerwehr Lochen, Frühschoppen, 10:00 Uhr, Feuerwehrhaus 
 MSC Lochen Automobil, Platzslalom, 08:30 Uhr, Palfinger Lengau 
22. Mai: Ahnenforschung mit Herbert Vitzthum, 19:00 Uhr, Wirt z´Weissau 
28. Mai: Pfarre Lochen, Erstkommunion, 10:00 Uhr, Pfarrkirche Lochen am See 
29. Mai: Kameradschaftsbund Heldengedenken, 08:30 Uhr, Kriegerdenkmal 

   Juni 
 

09. – 10 Juni: Gewichtheber Lochen, Int. Juniors Battle, Ing. Peter Schnabl Halle 
10. – 11 Juni: Traumgarten Tannberg, Tag der schönsten Gärten, Reitsham 16,  
 10:00 - 17:00 Uhr 
11. Juni: Lochner Kirtag 
 Tag der Blasmusik  
12. Juni: Seniorenbund u. Gesunde Gemeinde Wandergruppe 
17. Juni: Ringstraßenfest, ab 13:00 Uhr, mit Lokalen Ausstellern und örtlichen  
 Vereinen 
22. Juni: Mittelschule Lochen am See, Schulfest, MS- Turnhalle 
23. – 25. Juni: Traumgarten Tannberg, Tag der schönsten Gärten, Reitsham 16, 13:00-

 19:00 Uhr; Jeweils Sa./So. 10:00-19:00 Uhr 
24. – 25. Juni: Volleyballturnier Spaceballs Open, ganztägig im Strandbad u. MS-   
 Turnhalle, 08:30Uhr 

 Juli 
 

01. Juli: Goldhauben u. Kopftuchgruppe 45 Jahre Gründungsfest, Saal Bräugasthof 
09. – 14.Juli: Fußballcamp „Franz Aigner“ am Sportplatz Lochen am See 
10. Juli: Seniorenbund u. Gesunde Gemeinde Wandergruppe 
28. – 29. Juli: Sportverein Lochen, Malibu Strandfest, Strandbad Lochen am See 

30. Juli: ÖAAB Lochen Bergmesse am Tannberg, 10:15 Uhr  
 

 
 
 

! ACHTUNG Vereine ! 
Sollten sich Termine ändern, bedenkt bitte, dass ihr die Änderung auch bei den regionalen 
Zeitungen bekannt gebt, da diese die Termine des Veranstaltungskalenders übernehmen, 

ebenso bitte auch im Gemeindeamt. 
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Spielgruppe Lochen am See 
 
 

Anmeldetag für Herbst / September 2023 
NUR FÜR NEUANMELDUNGEN 

Samstag, 08. Juli 2023 von 09:00 – 11:00 Uhr im Spielgruppenraum  
(neben der Volksschule Lochen am See) 

 

Begrenzte Teilnehmeranzahl! 
 

Für Kinder ab dem 1. Lebensjahr 
! Die Anmeldung erfolgt der Reihe nach! 

(Die Kinder müssen bei der Anmeldung nicht dabei sein)! 
 

Yvonne Probst Tel. Nr.: (0664) 38 98 038 
Das Spielgruppenteam freut sich auf Euch! 

Yvonne Probst   -   Manuela Wassler   -   Barbara Gantze-Grain -   Sybille Frahammer 
 

 

Die Spielgruppe Lochen am See sucht Mitarbeiter.  
Wer Interesse hat kann sich gerne bei Yvonne Probst 

melden! 

 
 

Elternverein der Volksschule Lochen am See 
 
Aufgrund der vielen Besucher und der tollen Einnahmen beim Weihnachtsmarkt konnte der 
Elternverein den Kindern der 2., 3. und 4. Klasse ein lustiger Vormittag am Obertrumer Eis-
laufplatz ermöglicht werden. 
Auch den Kindern der Nachmittagsbetreuung konnte der Wunsch eines neuen Tischfußballes 
erfüllt werden.  
Wir freuen uns immer wieder, wenn wir den Kindern eine FREUDE machen können!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

Veranstaltungstermin Vorankündigung  
 
Am 17.06.2023 ab 13:00 Uhr findet heuer das 1. Lochner Ringstraßenfest statt.  
Der Kulturausschuss und die Dorferneuerung organisieren gemeinsam mit vielen Vereinen und 
Direktvermarktern der Gemeinde Lochen am See ein großes Familienfest für Jung und Alt.  
Sie alle sind dazu herzlich eingeladen!   
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Seniorenbund und Gesunde Gemeinde 
 

Der Seniorenbund veranstaltet gemeinsam mit der Gesunden Gemeinde Wanderungen.  

 

Monatliche Wanderung Nächste Termine:  
 

Datum Wann Ziel 

Mo. 17.04.2023               10:00 Uhr 
Mühlenwanderung Ebenau, Gehzeit ca. 2 ½ Std.,  
250hm 

Mo. 15.05.2023               10:00 Uhr Berchtesgaden – Panoramawanderung, Gehzeit  
ca. 2 ½ Std., 150hm 

Mo. 12.06.2023               10:00 Uhr Trattberg – Trattbergalmen, 2 Gruppen:  
1.) Fahrt über Mautstrasse bis zur Enzianhütte:  
Wanderung auf den Trattberg und weiter zu den  
Trattbergalmen mit Einkehr, 380hm,  
oder Rundwanderung ohne Gipfel,  
Gehzeit ca. 2 Std. 
2.) Start der Wanderung beim Seewaldsee –  
Enzianhütte – Trattberg – Trattbergalmen, 670hm,  
ca. 4 Std. gesamt (ca. 2 Std. Aufstieg zum Gipfel) 

Mo. 10.07.2023               08:00 Uhr Mühlbach am Hochkönig: Von der Karbachalm zum 
Dientner Sattel, 
Fahrt mit der Gondelbahn auf die Karbachalm – 
Wanderung zum Dientner Sattel mit Almeinkehr – 
Rückfahrt mit dem Bus zum Auto. 
Gehzeit ca. 3 Std., 200 hm (bei Bedarf 2. Gruppe 
mit Überschreitung Schneeberg 500 hm)  
Kosten Bahn und Bus ca. € 20,00 

 
Treffpunkt: Mittelschule Lochen am See 
Auskunft:  Elfriede Stockinger Tel.: (0660) 47 12 090 
  Hans Oberwimmer Tel.: (0664) 6474290 

  Anton Auer Tel.: (0664) 12 49 993 
 

Die Wanderungen finden nur bei Schönwetter statt. 
Für Unfälle aller Art wird nicht gehaftet. 

Auf eine zahlreiche Teilnahme freut sich der Seniorenbund und die Gesunde Gemeinde! 
            

 

Wallfahrt am Montag, 1. Mai nach Maria Plain 
 

Die Gesunde Gemeinde beteiligt sich heuer wieder an der alljährlichen Wallfahrt von 
Reitsham nach Maria Plain. 
 

Start: 1. Mai 2023, 03:00 Uhr beim Gasthaus Mühlbacher in Reitsham 
Messe: 08:00 Uhr in Maria Plain 
 

Rückfahrt nach der Messe - Einkehr im Gasthaus Mühlbacher in Reitsham 
Die Rückfahrt ist selbst zu organisieren. Bei Regenwetter entfällt die Wallfahrt! 
 

Der Weg führt von Reitsham entlang der Egelseen über Kothgumprechting, Wies, 
Elixhausen nach Maria Plain - eine landschaftlich sehr schöne Strecke. 
 

Auskunft: Elfriede Stockinger, Tel.: (0660) 47 12 090 
   

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme! 
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Gesunde Gemeinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veranstaltungstermine Vorankündigung 
 

Am 04. Oktober 2023 um 19:00 Uhr findet von der Gesunden Gemeinde Lochen am See ein 
Vortrag über „Immunstark fit und gesund mit richtiger Ernährung“ in der Mittelschule  
Lochen am See statt.  
Am 11. Oktober 2023 um 19:00 Uhr findet ein Vortrag von Dr. Claus Lumerding über die  
Themen Patientenverfügung, Erwachsenenvertretung, Vorsorgevollmacht und  
Testament im Bräugasthof Lochen am See statt. 
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Zeitbank für Alt und Jung Gemeinde Lochen am See 
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Die Praxis für Physiotherapie 

 
Daniela Denk 

Dipl. Physiotherapeutin 
Ringstraße 8, 5221 Lochen 

 
 
 
 

Praktizierende der Spiraldynamik nach Dr. Larsen 

Faszientherapie nach Stephen Typaldos 

Manualtherapeutin 

Bobaththerapeutin 

Manuelle Lymphdrainage und Entstauungstherapie 

 

 

 

Terminvereinbarung jederzeit telefonisch oder per Email 

Tel. Nr.:  0680 / 23 53 433 

Email: daniela.b.denk@gmail.com 
  

mailto:daniela.b.denk@gmail.com
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